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Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 16.10.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.11.2023 vorberatend 

Gemeindevertretung 09.11.2023 beschließend 

 
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zum Abschluss eines Zinssicherungsinstrumentes 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, außerplanmäßige Mittel für den Abschluss ei-
nes Zinssicherungsinstrumentes (Bausparvertrag) bereitzustellen und beauftragt den Gemeindevorstand ei-
nen entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die außerplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haus-
haltsansatzes um 33.000 € auf der Kostenstelle 09010180 Bauleitplanung gedeckt. 
 
Sachdarstellung: 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat sich in einer Beratungsfolge seit dem 04.02.2023 mit 
dem Zinssicherungsinstrument Bausparen beschäftigt und folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beschließt, der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal 
den Abschluss eines Kommunalbausparvertrags zur Finanzierung der zukünftigen Investitionsprojekte der 
Gemeinde Lahntal als Vorratsbausparvertrag in Höhe von 3.000.000 € zu empfehlen. Dieser soll im Rah-
men der jeweiligen Investitionsprojekte in den Haushaltsjahren in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 
Finanzierung mit einfließen und eine zusätzliche Option darstellen. Der Abschluss dient dem Erhalt einer 
günstigen Refinanzierungsoption und Absicherung der Zinsniveaus nach dem Ende einer Zinsfestschrei-
bungsphase eines Kommunalkredites. 
 
Die Gemeinde Lahntal hat mehrerer Großprojekte umzusetzen. Entsprechende Beschlüsse der Gemeinde-
vertretung wurden gefasst oder sind in Vorbereitung u.a. sind hier die Mehrfelderhalle, die Umplanung des 
Hauses am Wollenberg und ein eventuelles Feuerwehrhaus zu nennen. Mittelfristig stehen Grundsatzent-
scheidungen bezüglich des DGH-Goßfelden, der OD`s Sterzhausen und Goßfelden an. Die Aufzählung ist 
nicht abschließend. Voraussichtlich werden hierfür entsprechende Kreditermächtigungen benötigt. Um 
die Abhängigkeiten von einem sich permanent änderten Zinsniveau zu reduzieren, empfiehlt der Vorstand 
den Abschluss. 
 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 




